
Hygiene- und Verhaltenskonzept  

  

Der TC Oberding eröffnet seine Tennisanlage unter den   

 nachstehenden Voraussetzungen nach Freigabe durch die 

zuständigen Behörden.  

Das Konzept basiert auf der sechsten Bayrischen Infektionsschutz- 

Maßnahmenverordnung (4. BaylfSMV) Teil 3 Sport, Spiel, Freizeit § 9 Sport vom 

19.Juni 2020 und den entsprechenden Auslegungs-Empfehlungen des 

bayrischen Tennisverbandes BTV vom 22.Juni 2020.  

6. BaylfSMV Teil 3 Sport, Spiel, Freizeit § 9 Sport (Auszug)  

(1) Der Betrieb und die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen, Fitnessstudios und 

anderen Sportstätten sowie von Tanzschulen sind vorbehaltlich der folgenden Absätze 

untersagt. 

(2) Der Trainingsbetrieb an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf 

öffentlichen oder privaten Freiluftsportstätten ist unter Einhaltung der folgenden 

Voraussetzungen zulässig: 

1. kontaktfreie Durchführung, 

2. die Nutzung von Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten ist nur 

gestattet, wenn ein Schutz- und Hygienekonzept im Sinne von Abs. 5 Satz 2 

vorliegt, 

3. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, 

insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten, 

4. die Nutzung von Nassbereichen in geschlossenen Räumlichkeiten ist nur 

gestattet, wenn ein Schutz- und Hygienekonzept im Sinne von Abs. 5 Satz 2 

vorliegt; die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch möglich, 

5. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu oder Verlassen von Anlagen, 

6. in geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von 

Eingangsbereichen, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten 

sowie bei der Nutzung von Umkleiden und WC-Anlagen besteht Maskenpflicht, 

7. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen und 

8. keine Zuschauer. 

 





Der TC Oberding gibt zusätzlich noch folgende Informationen und 

erlässt Regeln, die ebenso zwingend einzuhalten sind:  

1. Die Anlage ist nur über den Haupteingang zu betreten und über den Nebeneingang 

bei Platz 2 zu verlassen (Einbahnregelung).  

2. Zutritt haben ausschließlich Personen, die über eine Platzreservierung verfügen 

bzw. vor Ort machen. Es liegen zwei Listen aus, in die sich jede anwesende Person 

mit Namen und Uhrzeit eintragen muss: Platzreservierung und Anwesenheitsliste. 

Bitte unbedingt beachten wegen Kontaktverfolgung!  

3. Begleitpersonen der Spieler (Eltern, Bekannte etc.) haben leider keinen Zutritt!  

4. Die Aushänge am Eingang der Anlage und am Clubhaus sind zu beachten.  

5. Hier sind auch die speziellen Regeln des BTV für den Trainingsbetrieb zu finden. 

Darin sind alle wesentlichen Punkte aufgeführt. Die Trainer müssen die Einhaltung 

der Regeln speziell bei Kindern überprüfen!  

6. Jede Art der Begegnung unter 1,5 m Abstand muss zwingend vermieden werden!  

7. Bei der Eintragung in die Belegungstabellen und bei der Platzpflege sind 

Einmalhandschuhe zu tragen und wenn möglich ein eigener Stift zu benutzen.  

8. Sitzbänke dürfen nur von einer Person genutzt werden und sind nach dem Spiel 

abzuwischen.  

9. Körperliche Kontakte (Händeschütteln, abklatschen etc.) sind zu unterlassen.  

10. Im Vereinsheim gilt Maskenpflicht! 

11. Die WC-Anlagen sind nur durch den Haupteingang des Clubhauses, zu betreten. 

Um sicherzustellen, dass immer nur eine Person die jeweilige WC-Anlage nutzt, ist 

das Schild Frei / Besetzt entsprechend zu drehen.  

12. Sind Seife, Handtücher, Desinfektionsmittel ausgegangen, ist umgehend die 

Vorstandschaft, speziell der/die Corona-Beauftragte/r zu informieren.  

13. Der TC Oberding bestimmt gemäß den Vorgaben Frau Ute Attenberger, in 

Stellvertretung Herrn Olaf Heid zum Corona-Beauftragten.  

14. Ab dem 18. Mai 2020 darf die Terrasse unter Einhaltung des Mindestabstandes 

genutzt werden.  

15. Sehr wichtig:   

a) Mit Betreten der Tennisanlage des TC Oberding unterwirft sich jede      

Person diesen Regeln und verpflichtet sich, diese selbstverantwortlich     

einzuhalten!  

c) Eine weitere Zuwiderhandlung derselben Person führt zu einer Sperre     

für 4 Wochen, eine dritte Zuwiderhandlung zur Sperre bis Jahresende 2020  

  



 

Wir danken für das Verständnis und hoffen, dass die strengen Auflagen bald 

gelockert werden können. Dies hängt aber sehr stark von dem sportlichen und 

verantwortungsbewussten Verhalten aller Clubmitglieder des TC Oberding ab.   

Jeder haftet selbst für die Einhaltung der aufgeführten Corona-Regeln!  

Bitte helft alle dazu, dass wir unseren Spielbetrieb aufrechterhalten können!   

Wir wünschen eine schöne und gesunde Tennissaison 2020!  

  

Die Vorstandschaft des TC Oberding, 26.06.2020  

  

  



Hygiene- und Verhaltenskonzept des TC Oberding e.V. 

Ergänzung vom 26.06.2020 

Benutzung von Umkleiden und Duschen 

Basierend auf der 6. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

Die Nutzung der Umkleiden und Duschen ist ab sofort unter folgenden Auflagen 

erlaubt: 

In der Herrenumkleide dürfen sich maximal 4 Personen aufhalten. Die Sperrung 

einzelner Duschplätze ist strikt zu beachten, um den Abstand zu wahren. 

In der Damenumkleide dürfen sich maximal 6 Personen aufhalten. Da es sich um 

abgetrennte Duschkabinen handelt, dürfen diese abwechselnd genutzt werden. 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. In der Umkleide gilt 

Maskenpflicht! 

Die Benutzung von Umkleiden und Duschen ist nur bei geöffnetem Fenster erlaubt! 

(Belüftung) 

In der Umkleide dürfen keinerlei Gegenstände (Schuhe, Taschen, Kleidung usw.) 

verbleiben, während gespielt wird, alles ist mitzunehmen. 

Benutzte Gegenstände wie Armaturen, Fön o.ä. sind jeweils zu desinfizieren. 

Handseife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 

Papierkörbe sind nicht erlaubt, bitte Müll mitnehmen. 

Der Wartebereich ist nicht vor der Türe. Bitte im Außenbereich warten. 

 

Sollten die o.a. Regelungen nicht eingehalten werden, müssen die Duschen und 

Umkleiden wieder geschlossen werden. 

 

Diese Regelungen gelten bis auf weiteres, eine Änderung behalten wir uns vor. 

 

Der Vorstand 

 


